
GZ. RV/7101582/2016

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den R. in der Beschwerdesache A.B., Adresse1,
vertreten durch PWC PricewaterhouseCoopers WP u StB, Erdbergstraße 200, 1030 Wien,
über die Beschwerde vom 22.2.2016 gegen den Bescheid des Finanzamtes für Gebühren,
Verkehrsteuern und Glücksspiel vom 09.02.2016, 10-480/0628, betreffend Festsetzung
von ersten Säumniszuschlägen zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Mit Bescheid vom 9.2.2016 setzte das Finanzamt gegenüber Frau A.B. (in der Folge kurz
Bf. genannt) folgende erste Säumniszuschläge fest:

Abgabenart Frist Betrag in € Säumnis-

zuschlag

Glücksspielabgabe

8/2013

20.09.2013 6.457,42 129,15

Glücksspielabgabe

09/2013

21.10.2013 5.522,39 110,45

Glücksspielabgabe

10/2013

20.11.2013 5.535,71 110,71

Glücksspielabgabe

11/2013

20.12.2013 5.710,55 114,21

Glücksspielabgabe

12/2013

20.01.2014 6.537,77 130,76

Glücksspielabgabe

01/2014

20.02.2014 6.973,18 139,46
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Glücksspielabgabe

02/2014

20.03.2014 4.896,36 97,93

Glücksspielabgabe

03/2014

22.04.2014 3.620,50 72,41

Glücksspielabgabe

04/2014

20.05.2014 3.046,19 60,92

Glücksspielabgabe

05/2014

20.06.2014 4.773,12 95,46

Glücksspielabgabe

06/2014

21.07.2014 4.930,68 98,61

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Festsetzungen erforderlich gewesen wären,
weil die angeführten Abgabenschuldigkeiten nicht innerhalb der der obenstehenden
Fristen entrichtet worden seien.

Dagegen brachte die Bf. mit Eingabe vom 22.2.2016 fristgerecht eine
Bescheidbeschwerde ein und verwies zur Begründung auf die am 29.1.2016 eingereichte
Bescheidbeschwerde gegen die Glücksspielabgabenbescheide 08/2013-06/2014.

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht
stellte die Bf. weiters den Antrag gemäß § 262 Abs. 2 lit. a BAO auf Unterlassung einer
Berufungsvorentscheidung (gemeint Beschwerdevorentscheidung).

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Wird eine Abgabe, ausgenommen Nebengebühren (§ 3 Abs. 2 lit. d), nicht
spätestens am Fälligkeitstag entrichtet, so sind gemäß   § 217 Abs. 1 BAO   nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen  Säumniszuschläge   zu entrichten.

Gemäß § 217 Abs. 2 BAO beträgt der erste Säumniszuschlag 2% des nicht
zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrages.

§ 59 Abs. 3 Glücksspielgesetz:  Die Schuldner der Abgaben nach §§ 57 und 58
haben diese jeweils für ein Kalendermonat selbst zu berechnen und bis zum 20. des
dem Entstehen der Abgabenschuld folgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) an
das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Die
Schuldner der Abgaben nach § 58 Abs. 3 haben diese jeweils für ein Kalenderjahr
selbst zu berechnen und bis zum 20. des dem Entstehen der Abgabenschuld
folgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) an das Finanzamt für Gebühren,
Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Bis zu diesem Zeitpunkt haben
sie eine Abrechnung über die abzuführenden Beträge in elektronischem Weg
vorzulegen. Der Bundesminister für Finanzen kann dabei im Verordnungsweg
nähere Details der elektronischen Übermittlung regeln. Dieser Abrechnung sind
Unterlagen anzuschließen, die eine Überprüfung der Einsätze und Gewinne der
Glücksspiele während des Abrechnungszeitraumes gewährleisten. Die Abrechnung
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gilt als Anzeige. § 29 Abs. 3 über die Überwachung der Abgaben gilt sinngemäß.
Trifft die Verpflichtung zur Entrichtung zwei oder mehr Personen, so sind sie zur
ungeteilten Hand verpflichtet.

Die Glücksspielabgaben sind Selbstbemessungsabgaben: Im gegenständlichen
Fall handelte es sich um die ab 1.1.2011 dem Grunde nach nicht neuen, aber
"neu eingeführten" Glücksspielabgaben gemäß § 57 ff GSpG, die sozusagen
Nachfolgebestimmungen zu den ab 1.1.2011 aufgehoben Rechtsgebühren gemäß § 33 TP
17 Abs. 1 Z. 7 lit. b GebG, welche gemäß § 31 Abs. 3 GebG aF ohne amtliche Bemessung
am 20. des dem Entstehen der Gebührenschuld folgenden Kalendermonats unmittelbar zu
entrichten waren, sind.

Schuldner der Abgaben nach § 57 GSpG haben diese gemäß § 59 Abs. 3 GSpG   
jeweils für ein Kalendermonat selbst zu berechnen und bis zum 20. des dem Entstehen
der Abgabenschuld folgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) an das Finanzamt
für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten haben. Somit sind die
Glücksspielabgaben als Selbstbemessungsabgaben jeweils am 20. des Folgemonats
fällig.

Auf den Säumniszuschlag infolge „automatischer“ Fälligkeit der Glücksspielabgabe
hat es auch keinen Einfluss, wenn ein Bescheid gemäß § 201 BAO erlassen wird (im
vorliegenden Fall am 14.1.2016). Wird eine Selbstbemessungsabgabe nach ihrer
Fälligkeit mit Bescheid festgesetzt, so steht zur Entrichtung einer allenfalls daraus
resultierenden Nachforderung gemäß § 210 Abs. 4 BAO eine Nachfrist von einem
Monat zu. Ein Säumniszuschlag ist jedoch unabhängig von der Einhaltung dieser Frist
wegen der Nichtentrichtung der Abgabe bis zum Fälligkeitstag verwirkt (Ellinger/Bibus/
Ottinger, Abgabeneinhebung durch die Finanzämter, 158ff). Bei bescheidmäßigen
Nachforderungen von Selbstbemessungsabgaben, die nach deren Fälligkeit erfolgen, fällt
daher grundsätzlich ein Säumniszuschlag an, da die Nachfrist des § 210 Abs. 4 BAO nur

zur Hemmung der Einbringung führt (vgl. Ritz, BAO5, § 217 Tz 11).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt die
Säumniszuschlagspflicht nicht den Bestand einer sachlich richtigen Abgabenschuld
voraus, sondern nur einer formellen, wobei die Stammabgaben nicht rechtskräftig
festgesetzt sein müssen (VwGH 30.4.1995, 92/13/0115). Ein Säumniszuschlagsbescheid
ist daher auch dann rechtmäßig, wenn die zu Grunde liegende Abgabenfestsetzung
sachlich unrichtig ist (VwGH 8.3.1991, 90/17/0503).

Im Bereich des Säumniszuschlages ist daher lediglich die objektive Voraussetzung der
Säumnis, nicht aber die Richtigkeit des zu Grunde liegenden Abgabenbescheides zu
prüfen (vgl. VwGH 17.9.1990, 90/15/0028).

Es stößt auf keine vom Verwaltungsgerichtshof aufzugreifenden Bedenken, wenn über
das (die) Rechtsmittel gegen den (die) Säumniszuschlagsbescheid(e) entschieden wird,
obwohl über die bezughabenden Glücksspielabgaben gerichtete Rechtsmittel noch nicht
abgesprochen wurde (VwGH 24.3.2015, 2012/15/0206).
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Die Abgabenbehörde hat daher im Bereich des Säumniszuschlages lediglich die
objektive Voraussetzung der Säumnis, nicht aber die Richtigkeit des zu Grunde liegenden
Abgabenbescheides zu prüfen  (vgl. VwGH 17.9.1990, 90/15/0028).  Im Fall einer
nachträglichen Abänderung oder Aufhebung des Abgabenbescheides ist von Amts wegen
insoweit auch der Säumniszuschlag herabzusetzen oder aufzuheben (§ 217 Abs. 8 BAO).

Die Einwendungen der Bf. betreffend die Richtigkeit der zu Grunde liegenden
Abgabenbescheide gehen daher ins Leere. Darüber hinaus wurden keine Gründe
vorgebracht, die geeignet wären, eine Rechtswidrigkeit der gegenständlichen
Säumniszuschläge aufzuzeigen.

Die Festsetzung des Säumniszuschlages erfolgte somit zu Recht.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

 

Zulässigkeit einer Revision:

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt.

Einer Rechtsfrage kommt grundsätzliche Bedeutung zu, wenn das Erkenntnis von
vorhandener Rechtsprechung des VwGH abweicht, diese uneinheitlich ist oder fehlt.

Da die Voraussetzungen des Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht erfüllt sind (siehe die in der
Begründung zitierten Entscheidungen), ist eine ordentliche Revision nicht zulässig.

 

 

 

Wien, am 12. April 2016

 


